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P O S T U L A T  von Thomas Forrer (Grüne, Erlenbach), Manuel Sahli (AL, Winterthur) 

und Beat Bloch (CSP, Zürich) 
 
Betreffend Strategie für die Beteiligung an der Schweizerischen Nationalbank 
________________________________________________________________________ 
 
Der Regierungsrat wird beauftragt, auf Grundlage der Richtlinien über die Public Corporate 
Governance (PCG) eine Strategie für die Beteiligung des Kantons an der Schweizerischen 
Nationalbank (SNB) festzulegen. Die Strategie soll die Massnahme QS03 „Klimaverträgliche 
kantonale Beteiligungen“ aus der Langfristigen Klimastrategie des Regierungsrats sowie die 
Schonung der Biodiversität ausreichend berücksichtigen. 
 
 
Begründung: 
 
Gemäss den PCG-Richtlinien des Regierungsrats ist für bedeutende Beteiligungen eine 
Strategie festzulegen. Der Kanton Zürich ist mit einem Anteil von 5.2% der zweitgrösste Akti-
onär der SNB, entsprechend hat die Regierung die Beteiligung als „bedeutend“ eingestuft. 
Gleichwohl liegt keine Beteiligungsstrategie vor. Die Regierung erachtet „die Beeinflussbar-
keit der Risiken durch den Kanton [als] gering“. In den PCG-Richtlinien (3. Juli 2019) werden 
für die Eignerrolle jedoch weitere Bereiche angeführt, die in einer Beteiligungsstrategie  zu 
berücksichtigen sind: „Führung, Organisation, Finanzen, Geschäftsfelder, Investitionen und 
Partnerschaften, Personalpolitik“ (Richtlinie 5, Abs. 3). 
 
Genau darauf stellt die Massnahme QS03 aus der Langfristigen Klimastrategie der Regie-
rung ab, wo es heisst: „Über seine Beteiligungen kann der Kanton auf die Unternehmenstä-
tigkeit Einfluss nehmen und darauf hinwirken, dass diese mit den Klimazielen vereinbar sind 
und Klimarisiken minimiert werden. Alle Beteiligungen werden systematisch bezüglich der 
Kongruenz mit den Klimazielen, der Klimarisiken und der Klimaverträglichkeit geprüft. Falls 
erforderlich, werden die Eigentümerstrategien angepasst mit dem Ziel, Klimarisiken zu mini-
mieren und die Klimaverträglichkeit möglichst zeitnah sicherzustellen.“ 
 
Das vorliegende Postulat fordert die Regierung also einzig dazu auf, ihre eigenen Vorgaben 
umzusetzen. In der SNB-Beteiligungsstrategie ist darum insbesondere festzuhalten, dass die 
Regierung im Rahmen der kantonalen Beteiligung darum besorgt ist, dass die Nationalbank 
 

a) gemäss ihrer Rechenschaftspflicht nach Art. 7 NBG informiert, inwiefern und mit 
welchen Massnahmen die SNB bei der Führung der Geld- und Finanzpolitik die Be-
grenzung der Erderwärmung auf 1.5°C und den Erhalt der Biodiversität mitberück-
sichtigt, 

b) im Rahmen der Anlagestrategie ihres Devisenportfolios darauf hinwirkt, dass Unter-
nehmen, an denen sie beteiligt ist, Transitionspläne mit Zielen und Massnahmen 
zum Klima- und Biodiversitätsschutz vorweisen, 

c) aus klima- und biodiversitätsschädlichen Beteiligungen aussteigt, sofern die Bemü-
hungen aus b) nicht greifen, 

d) besonders auch dort investiert, wo eine klimapositive und biodiversitätsförderliche 
Wirkung zu erwarten ist. 

 
Die Zürcher Regierung ist aufgrund des Klimaartikels 102a KV dazu verpflichtet, die Reduk-
tion der Treibhausgasemissionen im Rahmen all ihrer Beteiligungen aktiv voranzutreiben. 
Auch wenn die SNB ihre Freiheit in geldpolitischen Alltagsgeschäften betont (Postulat 
90/2020), so heisst das nicht, dass sie sich den Klima- und Biodiversitätszielen von Bund 
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und Kantonen entziehen kann. Die Nationalbank hat gemäss Art. 99 BV und Art. 5 NBG die 
Geld- und Währungspolitik im „Gesamtinteresse des Landes“ zu führen. Dieses umfasst 
auch die Klima- und Biodiversitätsziele von Bund und Kantonen. 
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